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1. Fragestellung 

Diese Arbeit geht auf die Reichweite des parlamentarischen Informations- und Fragerechts gegen-
über der Bundesregierung in Bezug auf Materien ein, die auch oder ausschließlich in der Zustän-
digkeit der Bundesländer liegen, insbesondere auf die Umsetzung völkerrechtlicher Verträgen der 
Bundesrepublik durch die Länder. 

2. Grundlagen des parlamentarischen Informations- und Fragerechts 

Das Grundgesetz kennt keine allgemeine Berichterstattungspflicht der Bundesregierung (geschweige 
denn der Bundesländer) gegenüber dem Bundestag.1 Allerdings folgt aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 und 
Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG ein Frage- und Informationsrecht des Deutschen Bundestages gegenüber 
der Bundesregierung, an dem die einzelnen Abgeordneten und die Fraktionen als Zusammen-
schlüsse von Abgeordneten nach Maßgabe der Ausgestaltung in der Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages teilhaben und dem grundsätzlich eine Antwortpflicht der Bundesregierung korres-
pondiert.2 Dabei sind alle Informationen mitzuteilen, über die die Regierung verfügt oder die sie 
mit zumutbarem Aufwand in Erfahrung bringen kann.3 

Das parlamentarische Informations- und Fragerecht erstreckt sich materiell auf alle Angelegenhei-
ten im Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung und der ihr unmittelbar 
nachgeordneten Behörden einschließlich der diesen von Dritten zur Verfügung gestellten Infor-
mationen, wenn und soweit sie für Entscheidungen oder sonstige Verwaltungsvorgänge relevant 
sind.4 

Laut Bundesverfassungsgericht unterliegt das parlamentarische Informations- und Fragerecht ver-
fassungsrechtlichen Grenzen. Diese können sich etwa aus dem Kernbereich exekutiver Eigenver-
antwortung, der einen grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbe-
reich der Regierung einschließt, dem Wohl des Bundes oder eines Landes (Staatswohl) und Grund-
rechten Dritter ergeben.5 Zudem sind Gegenstände von vornherein nicht erfasst, die keinen Bezug 
zum Verantwortungsbereich der Bundesregierung haben.6 

                                     

1 Lorz/Richterich, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, Parlamentsrecht, § 35 Rn. 86 mit einer Übersicht zu den weni-
gen speziellen Berichterstattungspflichten im GG. 

2 St. Rspr., vgl. BVerfGE 124, 161 (188 m.w.N.); vgl. näher zu den Grundlagen des Fragerechts auch den Sachstand 
der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages zum Thema „Fragerecht der Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages“, WD 3 - 3000 - 147/19. 

3 BVerfGE 124, 161 (197). 

4 BVerfGE 147, 50 (133 f. m.w.N.). 

5 BVerfGE 146, 1 (40 ff. m.w.N.). 

6 BVerfGE 124, 161 (189 m.w.N.). 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GG&a=38
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GG&a=38&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GG&a=20
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GG&a=20&x=2
https://www.bundestag.de/resource/blob/658076/86d47e6b8b5b6db1c9af4d22acdfd308/WD-3-147-19-pdf-data.pdf
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3. Materien in der Zuständigkeit der Bundesländer 

Insbesondere ist die Bundesregierung nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
grundsätzlich nicht verpflichtet, sich auf parlamentarische Fragen hin zu Angelegenheiten zu äu-
ßern, die in der (alleinigen) Zuständigkeit und Verantwortung der Länder liegen.7 Wörtlich führt 
das Bundesverfassungsgericht aus, dass sich der Informationsanspruch des Bundestages und der 
einzelnen Abgeordneten „von vornherein nicht auf Angelegenheiten beziehen kann, die nicht in 
die Zuständigkeit der Bundesregierung fallen.“8 Die Bundesregierung sei auch  

  nicht verpflichtet, sich zu Vorgängen aus dem Verantwortungsbereich eines Landes eine Mei-
nung zu bilden und diese auf eine parlamentarische Anfrage hin mitzuteilen. Hat allerdings 
innerhalb der Bundesregierung eine derartige Meinungsbildung tatsächlich stattgefunden, so 
ist deren Ergebnis auf Verlangen offenzulegen.9 

Dieses Verständnis der Anknüpfung des Fragerechts an den Zuständigkeitsbereich der Bundesre-
gierung wird in der Literatur weitgehend geteilt.10 Einige Autoren weisen allerdings darauf hin, 
dass eine genaue Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche des Bundes und der Länder vielfach 
außerordentlich schwierig und mit allgemeinen Definitionen kaum zu erreichen sei.11 Insbeson-
dere kenne das Grundgesetz vielfältige Kooperationsformen zwischen Bund und Ländern.12  

Manche Autoren betonen ferner, dass die Abgrenzung der Verantwortungsbereiche nicht allein 
anhand des Kriteriums der Zuständigkeit erfolgen dürfe. Es komme vielmehr auf die Reichweite 
der politischen Verantwortung der Bundesregierung an.13 Klein/Schwarz zufolge sei die Bundes-
regierung gehalten, parlamentarische Anfragen zu beantworten, wo immer sie sich öffentlich zu 
äußern befugt sei.14 Außerdem sei die Bundesregierung auch und gerade dann „verantwortlich“, 

                                     

7 BVerfGE 139, 194 (228 Rn. 115). 

8 BVerfGE 139, 194 (225 Rn. 107). 

9 BVerfGE 139, 194 (230 Rn. 118). 

10 Achterberg, Parlamentsrecht, 1984, § 18 Rn. 474 m.w.N.; Austermann/Waldhoff, Parlamentsrecht, 2020, § 10 
Rn. 536; Hölscheidt, Frage und Antwort im Parlament, 1992, S. 31; Ritzel/Bücker/Schreiner, Handbuch für die 
parlamentarische Praxis, Bd. 2, Vorbemerkungen zu den §§ 100-106 – Fragerecht und Aktuelle Stunde, Rn. 98 
(Stand: 01.02.2023). 

11 Trossmann, Parlamentsrecht des Bundestages, 1977, § 111 Rn. 3; ähnlich Ritzel/Bücker/Schreiner, Handbuch 
für die parlamentarische Praxis, Vorbemerkungen zu den §§ 100-106 – Fragerecht und Aktuelle Stunde, Rn. 98 
(Stand: 01.02.2023). 

12 Ritzel/Bücker/Schreiner, Handbuch für die parlamentarische Praxis, Vorbemerkungen zu den §§ 100-106 – Frage-
recht und Aktuelle Stunde, Rn. 98 (Stand: 01.02.2023); Trossmann/Roll, Parlamentsrecht des Bundestages, 1981, 
§ 105 Rn. 17 („kooperativer Föderalismus“). 

13 Magiera, in: Schneider/Zeh Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, 1989, § 52 Rn. 65; ders., in: Dürig/Herzog/ 
Scholz,  Trossmann/Roll, Parlamentsrecht des Bundestages, Ergänzungsband, 1981, § 105 Rn. 18. 

14 Klein/Schwarz, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 43 Rn. 101 f. (Kommentierungsstand: November 2021); in 
diese Richtung auch Singer, Fragen über Fragen – zum Rechtsrahmen der Interpellation und der exekutiven 
Antwortpflicht, in: ZParl 2020, 888 (898). 
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wenn sie außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs agiere. Ferner bestehe ein Fragerecht und eine 
Antwortpflicht auch, wenn die Bundesregierung über Informationen aus dem Zuständigkeitsbe-
reich der Bundesländer verfüge.15 Diese Auffassung wird von anderen Stimmen nicht geteilt.16 
Der Verantwortungsbereich der Regierung könne generell nicht dadurch begründet werden, dass 
nach der „Kenntnis oder Auffassung der Bundesregierung“ zu Angelegenheiten außerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereichs gefragt werde.17 

In der Praxis wurden jedenfalls auch parlamentarische Fragen nach der Reaktion der Bundesre-
gierung auf Angelegenheiten zugelassen, die in die Länderzuständigkeit fallen und mit denen die 
Bundesregierung freiwillig durch ein Bundesland befasst wurde.18 Die Präsidentin oder der Präsi-
dent des Bundestages weist parlamentarische Fragen grundsätzlich nur zurück, wenn die Frage 
offensichtlich nicht in den Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung fällt.19 
Aufgrund der verfassungsrechtlichen Bedeutung des Fragerechts wird, was die Zulassung der Frage 
und ihre Weiterleitung an die Regierung angeht, in Zweifelsfällen der Verantwortungsbereich der 
Bundesregierung als eröffnet angesehen. Eine Antwortpflicht der Regierung besteht aber auch in 
solchen Fällen nur, wenn tatsächlich ihr Verantwortungsbereich berührt ist.20 Ist das zu verneinen, 
kann die Bundesregierung über das Ob und Wie der Beantwortung nach ihrem Ermessen entschei-
den.21 

Besteht eine Antwortpflicht sind laut Bundesverfassungsgericht 

  alle Informationen mitzuteilen, über die die Regierung verfügt oder die sie mit zumutbarem 
Aufwand in Erfahrung bringen kann. Da sich der parlamentarische Informationsanspruch im 
Hinblick auf die mögliche politische Bedeutung auch länger zurückliegender Vorgänge auf 

                                     

15 Klein/Schwarz, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 43 Rn. 100 (Kommentierungsstand: November 2021). 

16 Vgl. etwa zu den Kenntnissen des Innenministers über die Verhandlungen und Beschlüsse der Innenminister-
konferenz (IMK) Martini, Die Innenministerkonferenz als Gegenstand des Informationsrechts. Zur Herausgabe- 
und Auskunftspflichten gegenüber Parlamentsabgeordneten, Privaten sowie Datenschutzbeauftragten hinsicht-
lich nicht freigegebener Beschlüsse und Berichte der IMK, Gutachten im Auftrag der IMK vom 10.03.2015, S. 52, 
abrufbar unter: https://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/2015-06-24_26/an-
lage23.pdf?__blob=publicationFile&v=2. 

17 Roll, Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, 2001, Vorbemerkung zu § 100 -105 Fragerecht, Rn. 5, Tross-
mann, Parlamentsrecht des Bundestages, 1977, § 111 Rn. 4; Trossmann/Roll, Parlamentsrecht des Bundestages, 
1981, § 105 Rn. 17; Weis, Parlamentarisches Fragerecht und Antwortpflicht der Regierung, in: DVBl. 1988, S. 268 
(271); solche Fragen dagegen in der Praxis wohl für zulässig erachtend Singer, Fragen über Fragen – zum Rechts-
rahmen der Interpellation und der exekutiven Antwortpflicht, in: ZParl 2020, 888 (901). 

18 Trossmann, Parlamentsrecht des Bundestages, 1977, § 111 Rn. 3. 

19 Ritzel/Bücker/Schreiner, Handbuch für die parlamentarische Praxis, Vorbemerkungen zu den §§ 100-106 – Fra-
gerecht und Aktuelle Stunde, Rn. 55 (Stand: 01.02.2023); sh. auch schon Trossmann, Parlamentsrecht des Bundes-
tages, 1977, § 111 Rn. 3; Trossmann/Roll, Parlamentsrecht des Bundestages, Ergänzungsband, 1981, § 105 Rn. 16. 

20 Austermann/Waldhoff, Parlamentsrecht, 2020, § 10 Rn. 536; Singer, Fragen über Fragen – zum Rechtsrahmen der 
Interpellation und der exekutiven Antwortpflicht, in: ZParl 2020, 888 (904); Weis, Parlamentarisches Fragerecht 
und Antwortpflicht der Regierung, in: DVBl. 1988, S. 268 (271). 

21 Trossmann, Parlamentsrecht des Bundestages, 1977, § 111 Rn. 3. 

https://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/2015-06-24_26/anlage23.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/2015-06-24_26/anlage23.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Fragen erstreckt, die den Verantwortungsbereich früherer Bundesregierungen betreffen, können 
die Bundesregierung im Rahmen des Zumutbaren zudem Rekonstruktionspflichten treffen [….]. 

  Die im Bereich der Regierung vorhandenen Informationen sind nicht auf die Gesamtheit der 
vorhandenen Dokumente beschränkt, sondern umfassen auch das persönliche, nicht aktenkun-
dige Wissen der handelnden Personen. Eine erschwerte Zugänglichkeit oder Auswertbarkeit 
von Quellen mag im Einzelfall dazu führen, dass sich die Regierung auf eine Unzumutbarkeit 
fristgerechter Beantwortung berufen kann; sie vermögen aber nicht generell die Beschränkung 
der Antwortpflicht auf dokumentierte Gegenstände zu rechtfertigen […]. Die Bundesregierung 
muss daher alle ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten der Informationsbeschaffung ausschöp-
fen […].22  

Berühren Angelegenheiten sowohl den Verantwortungsbereich des Bundes als auch den der Bun-
desländer, kann die Bundesregierung zudem grundsätzlich nur die Informationen aus der Sphäre 
der Bundesländer mitteilen, die ihr auch tatsächlich vorliegen. Denn die Bundesländer nehmen 
die ihnen als eigene Angelegenheiten zugewiesenen Aufgaben (Art. 30, 70 Abs. 1, 83 GG) eigen-
verantwortlich wahr.23 Zur für das Fragerecht maßgeblichen Verantwortungszuordnung zwischen 
Bund und Ländern hat das Bundesverfassungsgericht instruktiv ausgeführt: 

  Im föderal verfassten Staat des Grundgesetzes kann demokratische Legitimation grundsätzlich 
nur durch das Bundes- oder Landesvolk für seinen jeweiligen Bereich vermittelt werden […]. 
Staatliche Aufgaben müssen daher durch Organe und Amtswalter unter Bedingungen wahrge-
nommen werden, die eine klare Verantwortungszuordnung ermöglichen. Der Bürger muss wis-
sen können, wen er wofür verantwortlich machen kann […]. Die Kompetenzaufteilung nach 
Art. 30 und Art. 83 ff. GG ist somit zum einen wichtige Ausformung des bundesstaatlichen 
Prinzips im Grundgesetz, die dazu dient, die Länder vor einem Eindringen des Bundes in den 
ihnen vorbehaltenen Bereich der Verwaltung zu schützen. Zum anderen wird durch die orga-
nisatorische und funktionelle Trennung der Verwaltung des Bundes und der Verwaltung der 
Länder im Sinne von in sich geschlossenen Einheiten […] die Zuordnung von Verantwortung 
ermöglicht, die Voraussetzung für eine effektive parlamentarische Kontrolle durch den Deut-
schen Bundestag und die Volksvertretungen der Länder ist und über die staatliches Handeln 
auf das Volk als Souverän des Bundes und des jeweiligen Landes rückgeführt werden kann 
[…].24 

Weiter heißt es: 

  Aus dem Normgefüge der Art. 83 ff. GG folgt, dass Mitplanungs-, Mitverwaltungs- und Mitent-
scheidungsbefugnisse gleich welcher Art im Aufgabenbereich der Länder, wenn die Verfassung 

                                     

22 BVerfGE 147, 50 (147 Rn. 249 f.). 

23 BVerfGE 139, 194 (225 f. Rn. 108). 

24 BVerfGE 139, 194 (225 f. Rn. 108). 
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dem Bund entsprechende Sachkompetenzen nicht übertragen hat, durch das Grundgesetz aus-
geschlossen sind […].25 

Sofern die Länder Bundesgesetze – dem Grundsatz des Art. 83 GG entsprechend – als eigene An-
gelegenheit ausführen, umfasst aber die Rechtsaufsicht des Bundes nach Art. 84 Abs. 3 Satz 1 GG 
nach herrschender Meinung über die in Satz 2 ausdrücklich genannte Entsendung von Beauftrag-
ten hinaus auch ein Recht auf Unterrichtung und Auskunft.26 Führen die Länder Gesetze ausnahms-
weise im Auftrag des Bundes aus, kann die Bundesregierung im Rahmen ihrer insoweit nach Art. 84 
Abs. 4 Satz 1 GG bestehenden Rechts- und Fachaufsicht auf Grundlage von Art. 85 Abs. 4 Satz 2 
Variante 1 GG Berichte von den Ländern verlangen. Ob aus diesen Rechten im Rahmen der Bun-
desaufsicht auch die verfassungsrechtliche Verpflichtung der Bundesregierung folgen kann, im 
Falle einer parlamentarischen Frage von diesem Recht Gebrauch zu machen, war bislang nicht 
Gegenstand verfassungsgerichtlicher Entscheidungen und wurde in der Literatur soweit ersicht-
lich nicht untersucht. Roll erwähnt in Bezug auf das parlamentarische Fragerecht lediglich, dass 
die Bundesaufsicht bezüglich Maßnahmen der Länder einen Anknüpfungspunkt für den Verant-
wortungsbereich der Bundesregierung bilden könne.27 

Fasst man die dargestellte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zusammen, so ergeben 
sich folgende Eckpunkte für die Reichweite des parlamentarischen Fragerechts auf Bundesebene: 

– Es bezieht sich nur auf Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Bundesregierung fallen. 

– Innerhalb dessen sind alle Informationen erfasst, über die die Bundesregierung verfügt oder 
die sie mit zumutbarem Aufwand beschaffen kann. 

– Die Bundesregierung muss eine parlamentarische Anfrage nicht zum Anlass nehmen, sich 
eine Meinung über Landesangelegenheiten zu bilden; sofern sie sich eine solche Meinung 
gebildet hat, muss sie diese aber auf Verlangen mitteilen.  

Was bedeutet das Gesagte für parlamentarische Anfragen zur innerstaatlichen Umsetzung von völ-
kerrechtlichen Verträgen, die der Bund abgeschlossen hat, die jedoch von den Ländern umgesetzt 
werden, da ihre Inhalte nach der innerstaatlichen Kompetenzverteilung in deren Zuständigkeit 
fallen?  

4. Völkerrechtliche Verträge, die Materien der Landesgesetzgebung betreffen 

4.1. Kompetenzverteilung 

Die Abschluss- und Vollzugskompetenz bei völkerrechtlichen Verträgen, die Materien der aus-
schließlichen Gesetzgebungskompetenz der Länder betreffen, wie beispielsweise Kulturabkommen, 

                                     

25 BVerfGE 139, 194 (226 Rn. 109). 

26 Suerbaum, in: BeckOK GG, 55. Ed. 15.05.2023, Art. 84 Rn. 60 m.w.N. 

27 Roll, Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, 2001, Vorbemerkung zu § 100 - 105 Fragerecht, Rn. 6; vgl. zu 
diesem Punkt weiter unten unter 4.3. 
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ist äußerst umstritten. Es wird vertreten, dass der Bund sowohl die Zuständigkeit für den Abschluss 
des Vertrags als auch für dessen innerstaatliche Umsetzung hat. Art. 32, 59 GG werden aber auch 
so ausgelegt, dass Abschluss- und Durchführungskompetenz bei den Ländern liegen, wie auch so, 
dass die Abschlusskompetenz zwar beim Bund, die Durchführungskompetenz aber bei den Ländern 
liegt.28  

Auf der Grundlage des sog. Lindauer Abkommens29 aus dem Jahre 1957, einer Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern, hat sich insoweit allerdings folgende Staatspraxis herausgebildet: Der 
Bund schließt derartige Verträge ab, aber nur mit Einverständnis der Länder30. Die Länder sind für 
die innerstaatliche Durchführung des Vertrags zuständig, verweigern diese aber mit Blick auf ihr 
eingeholtes und gegebenes Einverständnis nicht. Der Bund bemüht sich bei den Vertragsverhand-
lungen um möglichst „weiche“ Formulierungen, um den Ländern so viel Gestaltungsspielraum wie 
möglich zu belassen.31 

4.2. Informationsansprüche des Bundes 

Die Frage, ob die Länder den Bund über die von ihnen zur Umsetzung der eingegangenen völker-
rechtlichen Verpflichtung unternommenen oder geplanten Anstrengungen informieren, wird im 
Lindauer Abkommen nicht thematisiert. Das Bundesverfassungsgericht hat sich zu dieser Frage 
ebenfalls noch nicht geäußert. Es hat allerdings aus dem ungeschriebenen „Verfassungsgrundsatz 
der Bundestreue“ hergeleitet, 

  dass im Bundesstaat […] nichts geschehen darf, was das Ganze oder eines der Glieder schädigt. 
Daher erfordert die Bundestreue die Rücksichtnahme jedes Gliedes auf Interessen- und Span-
nungslagen, die im Bund auftreten, insbesondere auf die nach außen gerichteten Interessen des 
Bundes. Daraus wird man folgern müssen, dass insbesondere auf dem Gebiete der auswärtigen 
Beziehungen, in denen der Bund die Kompetenzvermutung für sich hat, die Treupflicht der 
Länder dem Bund gegenüber besonders ernst zu nehmen ist.32 

Aus dem Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens und dem damit verbundenen Gebot gegensei-
tiger Rücksichtnahme33 können sich nach Auffassung des rechtswissenschaftlichen Schrifttums 

                                     

28 Vgl. zum Streitstand Nettesheim, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 32 Rn. 60 ff. (Kommentierungsstand: Februar 
2020). 

29 Abgedruckt bei Nettesheim, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 32 Rn. 72 (Kommentierungsstand: Februar 2020). 

30 Dieses Einverständnis wird spätestens parallel mit der Zuleitung des Vertrags an den Bundesrat gemäß Art. 59 
Abs. 2 GG erbeten, vgl. Ziffer 3 des Abkommens. 

31 Vgl. zum Ganzen Nettesheim, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 32 Rn. 71 (Kommentierungsstand: Februar 2020). 

32 BVerfGE 6, 309 (361 f.). 

33 Vgl. BVerfGE 43, 291 (348); ferner – allgemein zu den mit der Bundestreue verbundenen Loyalitätspflichten – 
Sommermann, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 20 Rn. 37 ff. 
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auch Informationsansprüche ergeben.34 Es spricht einiges dafür, dass jedenfalls bei der vom Lin-
dauer Abkommen behandelten Fallkonstellation zu den mit dem Grundsatz der Bundestreue ver-
bundenen Rücksichtnahme- und Loyalitätspflichten35 entsprechende Informationspflichten gehören.  

Es lässt sich gut argumentieren, dass es treuwidrig wäre, dem Bund gegenüber das Einverständnis 
zum Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrags zu geben, welches dieser gerade deshalb erbittet, 
um die reibungslose innerstaatliche Umsetzung des Vertrags zu gewährleisten, dann aber dem 
Bund jegliche Auskunft über die länderseitig ergriffenen Umsetzungsmaßnahmen zu verweigern. 
Wenn sich aus der allgemeinen Loyalitätspflicht der Länder gegenüber dem Bund sogar das „Gebot 
ergeben [kann], dem Bund bei der Durchführung eines Vertrages zur Seite zu stehen“36 bzw. „die 
Verpflichtungen zu erfüllen, die sich aus den vom Bund abgeschlossenen völkerrechtlichen Ver-
trägen ergeben“37, dann muss das auch den Austausch relevanter Informationen einschließen: Der 
Bund muss den Ländern mitteilen, ob und gegebenenfalls welche Beanstandungen und Erwartun-
gen die anderen Vertragsparteien in Bezug auf die Umsetzung der eingegangenen völkerrechtlichen 
Verpflichtung verbinden; die Länder müssen dem Bund mitteilen, wie sie diese umgesetzt haben 
bzw. umzusetzen gedenken.  

Das gilt umso mehr, als das Bundesverfassungsgericht betont, dass die „Pflege der Beziehungen zu 
auswärtigen Staaten“ deshalb gemäß Art. 32 Abs. 1 GG Sache des Bundes sei, damit sichergestellt 
sei, dass „die Bundesrepublik nach außen grundsätzlich als Einheit auftritt.“38 Aus diesem Grunde 
könne durchaus auch „eine im eigenen Verfassungsraum der Länder […] autonom zu regelnde An-
gelegenheit“ „wegen ihres Auslandsbezugs“ tauglicher Anknüpfungspunkt für die Öffentlichkeits-
arbeit der Bundesregierung sein.39 Dieser verfassungsgerichtlichen Sichtweise müsste Rechnung 
getragen werden, auch wenn man bei der Auslegung des Art. 32 Abs. 3 GG die länderfreundlichste 

                                     

34 Allgemein eine Ableitung von Informationspflichten aus dem Grundsatz der Bundestreue in Betracht ziehend: 
Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 17. Aufl. 2022, Art. 20 Rn. 27; Bauer, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20 Rn. 49; 
Kielmansegg, in: Berliner Kommentar zum GG, Art. 20 (3. Teil) Rn. 193 (Stand: Lfg. 4/19). 

35 Die Loyalitätspflichten im Anwendungsbereich des Lindauer Abkommens betonend: Nettesheim, in: Dürig/Herzog/ 
Scholz, GG, Art. 32 Rn. 67, 69, 71 (Kommentierungsstand: Februar 2020). 

36 Nettesheim, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 32 Rn. 72 ff. (Kommentierungsstand: Februar 2020). 

37 Rux, in: Epping/Hillgruber, GG, Art. 20 Rn. 37 (55. Edition, Stand: 15.05.2023); ähnlich Sommermann, in: von 
Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 20 Rn. 40: „Verpflichtungen einhalten”; Robbers, in: Bonner 
Kommentar zum GG, Art. 20 Abs. 1, Rn. 1124 (Stand: April 2009): „kann die Pflicht der Länder zur Beachtung 
von völkerrechtlichen Verträgen des Bundes begründen“; Kielmansegg, in: Berliner Kommentar zum GG, Art. 20 
(3. Teil) Rn. 195 (Stand: Lfg. 4/19): „verpflichtet, durch den Bund abgeschlossene völkerrechtliche Verträge ein-
zuhalten“; Starski, in: von Münch/Kunig, GG, 7. Aufl. 2021, Art. 32 Rn. 93: „etwaige Verletzungen des Gebots 
bundesfreundlichen Verhaltens seitens der Länder – zB durch Nichttransformation eines seitens des Bundes mit 
ihrem Einverständnis abgeschlossenen Vertrages“.  

38 BVerfGE 162, 207 (243 Rn. 107). 

39 BVerfGE 162, 207 (245 Rn. 113). 
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Variante für vorzugswürdig erachtet, der zufolge den Ländern die ausschließliche Abschlusskom-
petenz für völkerrechtliche Verträge zusteht, die Gegenstände der Ländergesetzgebung betreffen40. 
Die aus Art. 32 Abs. 1 GG folgende Kommunikationskompetenz des Bundes „nach außen“ in Bezug 
auch auf diese Angelegenheiten bliebe hiervon unberührt. Ohne Informationen der Länder wäre 
der Bund insoweit aber international nur eingeschränkt sprechfähig. Das läge weder im Interesse 
des Bundes noch in dem der Länder.  

Auch in Art. 32 GG, mag er auch keine ausdrücklichen Unterrichtungspflichten statuieren, klingt 
deutlich die Erwartung des Grundgesetzes an, dass Bund und Länder im Bereich der auswärtigen 
Angelegenheiten im guten Glauben miteinander kooperieren. So verlangt Art. 32 Abs. 2 GG, dass 
der Bund vor dem Abschluss eines Vertrages, der die besonderen Verhältnisse eines Landes berührt, 
das Land rechtzeitig hört. Umgekehrt dürfen die Länder nach Art. 32 Abs. 3 GG in Angelegenheiten, 
für die sie die Gesetzgebungskompetenz haben, völkerrechtliche Verträge nur mit Zustimmung der 
Bundesregierung schließen. Die effektive Ausübung und Wahrnehmung dieser Rechte ist ohne 
einen umfassenden beidseitigen Informationsaustausch in Bezug auf den in Frage stehenden Ge-
genstand kaum denkbar.   

4.3. Reichweite des parlamentarischen Fragerechts 

Von der Frage, ob der Bund gegenüber den Ländern in einer bestimmten Angelegenheit einen Infor-
mationsanspruch hat, ist die Frage zu trennen, ob er diesen geltend machen muss, wenn in einer 
parlamentarischen Anfrage an die Bundesregierung nach diesen Informationen gefragt wird.  

Wie oben41 gezeigt wurde, bezieht sich das parlamentarische Informationsrecht gegenüber der Bun-
desregierung nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts auf alle Informationen, über die die 
Bundesregierung verfügt oder die sie „mit zumutbarem Aufwand in Erfahrung bringen kann“. Das 
bedeutet zunächst, dass sie Informationen, die ihr von den Ländern über die innerstaatliche Um-
setzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung durch die Länder zur Verfügung gestellt wurden, 
grundsätzlich auf parlamentarische Anfrage mitteilen muss. Das gilt unabhängig davon, ob ihr 
diese Informationen auf Initiative der Länder oder auf Anfrage des Bundes zur Verfügung gestellt 
wurden. Der Einwand, die Informationen würden sich von vornherein nicht auf Angelegenheiten 
beziehen, die in die Zuständigkeit der Bundesregierung fallen, ließe sich dagegen nur schwer er-
heben. Die umfassende Zuständigkeit des Bundes für die Pflege der auswärtigen Beziehungen nach 
Art. 32 Abs. 1 GG dürfte ein ausreichender Anknüpfungspunkt in Bezug auf Informationen sein, 
die Maßnahmen betreffen, deren Vornahme zwar in die ausschließliche Zuständigkeit der Länder 
fällt, aber für die Erfüllung der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik von Bedeu-
tung ist. 

                                     

40 Das ist die sog. süddeutsche oder föderalistische Lösung, nach der die Länder nicht nur für die Durchführung, 
sondern auch für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge, die Gegenstände der Ländergesetzgebung betreffen, 
ausschließlich zuständig sind (wenngleich sie für den Abschluss des Vertrags die Zustimmung der Bundesregie-
rung brauchen). Die Vertreter dieser Auffassung lesen das „können sie [d.h., die Länder]“ in Art. 32 Abs. 3 GG 
als ein „können nur sie“ (vgl. Nettesheim, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 32 Rn. 62, 60 [Kommentierungs-
stand: Februar 2020]).  

41 Unter 3. 
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Soweit die Bundesregierung über die Informationen noch nicht verfügt, stellt sich die Frage ob die 
Geltendmachung eines insoweit bestehenden Informationsanspruchs gegenüber den Ländern eine 
„zumutbare“ In-Erfahrung-Bringungs-Maßnahme zur Erfüllung des parlamentarischen Informations-
anspruchs gegenüber der Bundesregierung ist. Wenn das bejaht wird, müsste die Bundesregierung 
den Informationsanspruch geltend machen, falls eine entsprechende parlamentarische Anfrage ge-
stellt wird. Gegen diese Sichtweise spricht allerdings, dass dann Fraktionen oder einzelne Abge-
ordnete das Handeln der Regierung steuern könnten, nämlich hier die Entscheidung darüber, ob 
ein Informationsanspruch des Bundes gegenüber den Ländern geltend gemacht wird oder nicht. 
Das parlamentarische Fragerecht, das ein bloßes Informationsrecht sein will, würde sich insoweit 
zu einem Mitentscheidungsrecht wandeln, und zwar nicht nur eines Mitentscheidungsrechts des 
Bundestags als Ganzem, sondern letztlich jedes einzelnen Abgeordneten. Auch wenn das Grund-
gesetz der Opposition eine starke Stellung einräumt, so geht es doch nicht so weit, dieser einen 
Anspruch auf bestimmte Sachentscheidungen zu gewähren.42 Dieser Einschätzung der Rechtslage 
entspricht es, wenn die Beispiele, welche das Bundesverfassungsgericht unter dem Gesichtspunkt 
der „zumutbaren Beschaffung“ thematisiert, ausschließlich solche sind, bei denen die Informations-
beschaffung aus tatsächlichen Gründen schwierig ist. So benennt es die Rekonstruktion von nicht 
aktenkundig gemachten Informationen durch Befragung der handelnden Personen als grundsätz-
lich zumutbare Maßnahme der Beschaffung von „im Bereich der Regierung vorhandenen Informa-
tionen“.  

*** 

                                     

42 Vgl. BVerfGE 70, 324 (363); 160, 411 (425 Rn. 43): kein Anspruch der Minderheit, vor Sachentscheidungen der 
Mehrheit bewahrt zu werden; BVerfGE 110, 199 (214 f.); BVerfG, Urteil vom 14.12.2022 – 2 BvE 8/21 –, NVwZ 
2023, 239 (240 Rn. 61): parlamentarische Informationsrechte dürfen nicht zum Mitregieren führen. 
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